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 Veröffentlicht am 25.08.1998

Norm

ZPO §432 Abs1

AHG §1 Cd 1a

MRG §18

MRG §18a

Rechtssatz

Ist die "Umwandlung" eines Antrags nach § 18 MRG in ein Begehren gemäß § 18a MRG unzulässig, dann ist ein

anwaltlich nicht vertretener Antragsteller entsprechend richterlich zu belehren. Die Unterlassung einer solchen

Belehrung kann Amtshaftungsansprüche auslösen.
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